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§ 1 Einleitung

A. Problemaufriss

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem gesetzlichen Vertragseintritt. 
Dabei wird ein Dritter als Vertragspartei anstelle einer der bisherigen Parteien kraft 
Gesetzes einerseits zur Erfüllung der sich aus einem bereits bestehenden Vertrag 
ergebenden Leistungen verpflichtet und andererseits berechtigt, von dem Gegner 
die vertraglichen Gegenleistungen zu fordern. Dies geschieht, insbesondere wenn 
der Gegenstand veräußert wird, auf den sich der Vertrag oder die Forderung be-
zieht (Vertrags- bzw. Forderungs-„substrat“). Denn die Übereignung der vertraglich 
geschuldeten Sache (z. B. Wohnraum im Sinne des § 566 BGB) oder der Inhaber-
wechsel des der Vereinbarung zugrundeliegenden Gegenstands (z. B. Betrieb im 
Sinne des § 613a BGB) führt gegebenenfalls dazu, dass die kontinuierliche Ver-
tragserfüllung für den Veräußerer nicht mehr möglich bzw. nicht mehr geeignet ist 
und der Erwerber hingegen in der Lage ist, die Leistungen zu bewirken. Infolge-
dessen ordnen die einzelnen Vorschriften, die über das gesamte Vertrags- und selbst 
das Zivilrecht verteilt sind, die Vertragsüberleitung auf den Sondernachfolger an, 
ohne dass seine Zustimmung hierfür erforderlich ist. Als Beispiele dienen § 566 
Abs. 1, § 613a Abs. 1 S. 1 BGB, nach denen der neue Eigentümer oder Betriebsinha-
ber anstelle seines Vorgängers in das betreffende Vertragsverhältnis eintritt, soweit 
der dem Mietvertrag zugrundeliegende Wohnraum oder der dem Arbeitsverhält-
nis zugrundeliegende Betrieb veräußert wird. Darüber hinaus werden z. B. §§ 746, 
751 S. 1, § 1010 Abs. 1 BGB behandelt. Gemäß diesen wirken die getroffenen Be-
stimmungen gegenüber den jeweiligen Teilhabern, die den fundamentalen Anteil 
haben. Trotz des unterschiedlichen Wortlauts ergibt sich dieselbe Rechtsfolge, und 
zwar dass zum einen der Erwerber als Teilhaber hieran gebunden wird und zum 
anderen der Veräußerer als Nichtteilhaber hieraus ausscheidet.

Es lässt sich bereits konstatieren, dass sich die einschlägigen Regelungen sowohl 
im Schuldrecht als auch im Sachenrecht finden. Die jeweils geltenden Grundsätze 
(z. B. Vertragsfreiheit und Numerus-clausus-Prinzip) sind jedoch eindeutig gegen-
einander abzugrenzen, weshalb ein Bedürfnis nach einer spezifischen Untersu-
chung, die sich beispielsweise an den gemeinsamen Voraussetzungen orientiert, 
geweckt wird.



18 § 1 Einleitung 

I. Die zwei Beispielsfälle

Anzumerken ist, dass die Erörterung über die Regelungsstruktur nicht deshalb 
als entbehrlich angesehen wird, weil die Tatbestandsmerkmale jeweils im Gesetz 
festgelegt werden. Vielmehr sind die fraglichen Vorschriften miteinander in Ein-
klang zu bringen, insbesondere wenn manche Anforderung gegebenenfalls von Ver-
fassungs wegen geboten ist. Als Beispiele angeführt werden hierfür die folgenden 
zwei gerichtlichen Entscheidungen.

1. Die Bestimmungen zwischen den Mit- und  
Wohnungseigentümern im taiwanischen Recht

Als Erstes geht es um den gesetzlichen Eintritt in die Bestimmungen zwi-
schen den Teilhabern im taiwanischen Recht. Mangels einer kodifizierten Vor-
schrift wurde 1959 höchstrichterlich anerkannt, dass die Bestimmung zwischen 
den Teilhabern bezüglich der Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen 
Gegenstands sowie der Aufhebung der Gemeinschaft ebenfalls gegenüber dem 
Dritterwerber wirkt.1 Den präjudiziellen Leitsatz erklärte das taiwanische Ver-
fassungsgericht (TW-VerfG) 1994 jedoch für verfassungswidrig,2 soweit der Son-
dernachfolger die fraglichen Bestimmungen weder kannte noch kennen musste.3

„Denn das schuldrechtliche Rechtsgeschäft richtet sich grundsätzlich gegen die 
bestimmte Person, das dingliche wirkt aber hingegen gegenüber jedermann, so-
weit es durch das Publizitätsmittel wahrnehmbar gemacht wird. Erzielt wird der 
Schutz desjenigen Dritten, der in gutem Glauben ist. Nicht ausgeschlossen wird, 
dass selbst der obligatorische Vertrag gegenüber dem Dritten wirkt, soweit dieser 
die Tatsache kannte oder aber jedenfalls kennen musste. Das vorliegende Präjudiz 
dient zwar der Rechtssicherheit, der Sondernachfolger des Teilhabers ist aber un-
erwartetem Schaden ausgesetzt, wenn er mangels der Kenntnis und Erkennbarkeit 
an die getroffenen Bestimmungen gebunden wird. Dies ist folglich mit der ver-
fassungsrechtlichen Gewährleistung des Eigentums im Sinne des Art. 15 TW-GG4 
unvereinbar. Im Übrigen hat der Gesetzgeber die Regelungen über das Rechtsver-
hältnis zwischen den Wohnungseigentümern unverzüglich festzusetzen.“5

 1 TW-Precedent T. S. T. No. 1065 (Sup. Ct., 1959).
 2 Anzumerken ist, dass das taiwanische Verfassungsgericht sowohl für die abstrakte Nor-
menkontrolle als auch für die abstrakte Überprüfung des präjudiziellen Leitsatzes, der ange-
sichts seiner faktisch kaum widerruflichen Wirkung mit der kodifizierten Norm vergleichbar 
ist, zuständig ist, aber nicht für die Prüfung der konkreten gerichtlichen Entscheidungen.
 3 TW-Verfassungsinterpretation Nr. 349; siehe die englische Version im Anhang I.
 4 Siehe die englische Übersetzung auf der offiziellen Webseite im Anhang II. Die Regelung 
ist mit Art. 14 S. 1 GG (Deutschland) vergleichbar, die Erbrechtsgarantie wird aber nicht aus-
drücklich im TW-GG vorgesehen.
 5 TW-Verfassungsinterpretation Nr. 349, Anhang I.
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Diese Bindung des Dritterwerbers wurde 2009 letztlich kodifiziert. Im aktuell 
geltenden § 826-1 Abs. 1 S. 1 TW-BGB wird Folgendes geregelt6: Die von den 
Miteigentümern einer Immobilie getroffenen Vereinbarungen über die Benut-
zung, die Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache, die Aufhebung oder die Auf-
hebungsbeschränkung oder die Beschlüsse gemäß § 820 Abs. 1 TW-BGB wirken 
gegenüber dem Sondernachfolger, wenn sie ins Grundbuch eingetragen werden. 
Anschließend ordnet § 826-1 Abs. 2 TW-BGB an7: Die von den Miteigentümern 
einer beweglichen Sache getroffenen Vereinbarungen oder Beschlüsse über die 
im vorherigen Absatz erwähnten Angelegenheiten wirken nur dann gegenüber 
dem Sondernachfolger, wenn dieser den Sachverhalt kannte oder kennen musste. 
Zugleich wird die Drittwirkung der Bestimmungen zwischen den Wohnungs-
eigentümern im Gesetzbuch vorgeschrieben. Bezüglich des Beschlusses bestimmt 
§ 799-1 Abs. 4 TW-BGB8: Die sich aus der Beschlussfassung ergebenden Rechte 
und Pflichten zwischen den Wohnungseigentümern binden den Sondernachfolger. 
Dies gilt auch für die sich aus den sonstigen Vereinbarungen ergebenden Rechte 
und Pflichten, wenn der Sondernachfolger die vereinbarten Inhalte weder kannte 
noch kennen musste.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass im geltenden Recht drei verschiedene Re-
gelungsmodelle vorgesehen sind. Erstens werden die Bestimmungen erst dann 
mit einer Drittwirkung gegenüber dem Sondernachfolger gestaltet, wenn das Pu-
blizitäts- bzw. Eintragungsprinzip erfüllt ist. Zweitens setzt der gesetzliche Ver-
tragseintritt voraus, dass die Bestimmungen dem Erwerber bekannt oder infolge 
Fahrlässigkeit unbekannt sind (Bösgläubigkeit). Drittens ist für die Bindung an den 
Dritterwerber keine weitere Voraussetzung erforderlich.

Allerdings ist die Drittwirkung nach der Auffassung des TW-VerfG mit dem ver-
fassungsrechtlich gewährleisteten Grundrecht verknüpft, weshalb dem Erwerber-
interesse Rechnung getragen werden muss. Infolgedessen ist das Tatbestandsmerkmal 
der Bösgläubigkeit von Verfassungs wegen geboten. Die vorliegende Interpretation 
orientiert sich zwar an den Bestimmungen zwischen den Miteigentümern, die Be-
gründung scheint aber allgemeingültig, da sich jeder Erwerber, der kraft Gesetzes 
ins fremde Vertragsverhältnis eintritt, mit derselben Gefahr, einen unerwarteten 
Schaden zu erleiden, konfrontiert sieht. Dies ist jedoch im taiwanischen geltenden 
Recht eindeutig nicht der Fall. Bei Bestimmungen zwischen den Miteigentümern  
einer Immobilie wird die Bösgläubigkeit durch die Grundbucheintragung ersetzt. 

Dieser Offenkundigkeitsprinzip-Modus tritt ebenfalls im Fall „Kauf bricht nicht 
Miete“ (§ 425 Abs. 1 TW-BGB9) auf. Die Beschlüsse der Wohnungseigentümer-

 6 Siehe die englische Übersetzung auf der offiziellen Webseite im Anhang II.
 7 Siehe die englische Übersetzung auf der offiziellen Webseite im Anhang II.
 8 Siehe die englische Übersetzung auf der offiziellen Webseite im Anhang II.
 9 Siehe die englische Übersetzung auf der offiziellen Webseite im Anhang II. Die Regelung 
ist mit § 566 Abs. 1 BGB (Deutschland) vergleichbar, es gibt aber zwei Unterschiede zwischen 
beiden Vorschriften: Mangels einer § 986 Abs. 2 BGB verwandten Regelung beschränkt sich 




